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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Zanger, Kolleginnen und Kollegen haben am 

20. Februar 2014 unter der Nr. 702/J an mich eine schriftliche parlamentarische An-

frage betreffend Umsetzungsstand der Ermächtigung der Landesverfassungsgesetz-

geber zur Ausweitung der Prüfkompetenzen der Landesrechnungshöfe in den Bun-

desländern gerichtet. 

 

Eingangs weise ich darauf hin, dass die anfragegegenständlichen Angelegenheiten 

aufgrund der Entschließungen des Bundespräsidenten BGBl. II Nr. 454/2013 bzw. 

BGBl. II Nr. 37/2014 seit 16. Dezember 2013 in den Zuständigkeitsbereich des Bun-

desministers für Kunst und Kultur, Verfassung und öffentlichen Dienst fallen. Ich kann 

aber aufgrund der Befassung der zuständigen Organisationseinheiten im Bundes-

kanzleramt die Anfrage wie folgt beantworten: 

 

Zu Frage 1: 

 Vom Landesverfassungsgesetzgeber welcher Bundesländer wurde bis dato von 
der in Art. 127 c B-VG normierten Ermächtigung Gebrauch gemacht, den jewei-
ligen Landesrechnungshof zu den in Art. 127 c Z 1 bis 3 B-VG normierten Über-
prüfungen zu ermächtigen? 
a) Wann wurden seitens der jeweiligen Landtage dem Bundeskanzleramt ent-

sprechende gemäß Art. 98 (1) B-VG bekannt zu gebende Gesetzesbeschlüs-
se übermittelt? 
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Die Gesetzgebung der Länder stellt keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundes-

kanzleramts dar.  

 

Ein „entsprechender“ Gesetzesbeschluss des Salzburger Landtages wurde dem 

Bundeskanzleramt gemäß Art. 98 Abs. 1 B-VG mit Schreiben vom 8. Februar 2012 

(eingelangt am 13. Februar 2012) übermittelt. Art. 98 B-VG ist mit Ablauf des 30. Juni 

2012 außer Kraft getreten (vgl. Art. 151 Abs. 51 Z 6 B-VG); bis zu diesem Zeitpunkt 

wurden dem Bundeskanzleramt keine weiteren Gesetzesbeschlüsse übermittelt, in 

denen von der Ermächtigung des Art. 127c B-VG Gebrauch gemacht wurde. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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